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Einige Hinweise auf die urspriingliche Bedeutung
des « Bundschuhs »
Von Hans Georg Wackernagel, Basel

1.

Der mit Riemen gebundene Ledetschuh, der «Bundschuh» erscheint bekanntlich als
Feldzeichen der aufriithrerischen Landleute in den deutschen Bauernkriegen des 15. und
16. Jahrhunderts. So kommt es, dass bereits von den Zeitgenossen der biuerliche Auf-
stand selbst nicht selten als «Bundschuh» bezeichnet wurde. Gemiss solcher Gleich-
setzung gab z. B. noch in neuerer Zeit A. Rosenkranz seinem Werk den Titel: Der Bund-
schuh, die Erhebungen des siidwestdeutschen Bauernstandes in den Jahten 1493-1517
(2 Binde, 1927)L.

Die Entstehung und die Bedeutung des Bundschuhzeichens liegt nicht vollig klar
zu Tage. Immerhin steht — vor allem nach den Forschungen von G. Franz? — etwa fol-
gendes fest:

Bei seinem ersten genau zu erfassenden Auftreten war der Bundschuh um die Mitte
des 15. Jahrhunderts (1439ff.) mehreremale das Symbol detr bewaflneten Selbsthilfe des
Volkes gegen die in das oberrheinische Gebiet eingedrungenen Armagnaken. Zu etwa
gleicher Zeit — a. 1443 — erscheint indessen det Bundschuh auch als Zeichen einer biuer-
lichen Erhebung im bischoflich baslerischen Dotfe Schliengen nérdlich von Basel. Im
Laufe der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts wurde dann dieses seltsame Symbol immer
meht zum biuetlichen Aufruhrzeichen schlechthin, wobei seine Funktion bei bewaffneter
Selbsthilfe ohne eigentlich revolutioniren Charakter vollig zuriicktrat.

Neuerdings hat in einer Buchbesprechung? der Géttinger Germanist und Volkskunde-
forscher Will-Erich Peuckert folgende Meinung geidussert: «... ich habe in meinem Se-
minar im Wintersemester 1953/54 an Wackernagels Aufsatz tber den ,, Trinkelstierkrieg*4
und iiber die ,,Pfeiferknaben von Boersch im Elsass““® ankniipfend, einen nichsten Schritt
vetsucht, und glaube behaupten zu diirfen, dass auch det ,,Bundschuh nicht anders wie
die ,, Trinkel“ und die ,,Matze(n)‘ zu den knabenschaftlichen Zeichen gehéren diirfte. ..»
Soweit Peuckert!

Ohne Zweifel ist der «Bundschuh», eben die Erhebung des siidwestdeutschen Bauern-
standes an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit zu den historisch folgeschweren Ereig-
nissen zu zihlen. Darum allein schon ist es — ganz abgesehen vom volkskundlichen Ge-
sichtspunkte — angebracht, den Gedanken des Géttinger Gelehrten etwas weitet zu ver-
folgen.

Unter den vielen Belegen, die G. Franz und A. Rosenkranz in ihren schon erwihnten
Werken beibringen, weist keiner mit Deutlichkeit auf die Verkniipfung des Bundschuhs
mit knabenschaftlicher oder ihnlicher Gesellschaftsweise hin®. Indessen kann von Alters
her bei genauerem Zusehen beobachtet werden, dass an Revolutionen und dann an «un-
staatlichen» Kriegsziigen (Fehden, Viehrdubereien usw.) vorzugsweise die Angehorigen
der jugendlichen und oft nur halberwachsenen Altersklasse beteiligt gewesen sind. Zudem

1 Hier ist ausdriicklich auf das grundlegende Werk von Giinther Franz, Der deutsche
Bauernkrieg (2 Bde. 1933 und 1935) hinzuweisen, ein Werk, das in Darstellung und Mit-
teilung der Quellen vor allem den Héhepunkt des deutschen Bauernkrieges in den 1524er
und 1525€er Jahren zu Worte kommen lisst.

2 Zur Geschichte des Bundschuhs: Zeitschrift fiir Geschichte des Oberrheins 47 (1934)
1ff. (ausfithrlich). — Vgl. auch vom gleichen Vetfasser, Der deutsche Bauernkrieg 1, 921t

3 Ztschr. f. deutsche Philologie 76 (1957) 442.

4 H. G. Wackernagel, Altes Volkstum der Schweiz (1956) 222ff.

5 H. G. Wackernagel, 2.2.0. 250ff.

& Vielleicht ist eine Notiz in den Rechnungsbiichern des unterelsissischen Oberehn-
heim vom Jaht 1493 in solchen Zusammenhang zu stellen: die gesellen von Bernhartzwiler,
die die gesellen im buntschuch empfingen in irem harnisch (bei Rosenkranz, Der Bundschuh 2, 4).
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erscheint hier die Feststellung wichtig, dass solch jugendliche Elemente ihte gewaltsamen
Handlungen meist gesellschaftsweise zu vollfithren pflegten. Nicht anders verhielt es sich
im deutschen Bauernkrieg von 1525. Es zeigt sich da — wenn auch die Quellen als iiber
eine selbstverstindliche Tatsache nur spirliche Auskunft vermitteln — allenthalben die
starke, zum Teil sogar fithrende Beteiligung der Jungmannschaft am biuetlichen Aufruhrl.
Bei unserer Fragestellung liegt es also durchaus im Bereiche einstiger Wirklichkeit, dass
der Bundschuh zunichst ein Vereins- oder Bundeszeichen beim gesellschaftsweisen Zu-
sammenschluss junger Burschen war. Weil es aber die gleichen Burschen waten, die auf-
rithrerische Unternehmungen vor allem ins Werk zu setzen pflegten, wurde wohl mit der
Zeit der Bundschuh zum spektakuliren Zeichen biuerischer Aufstandsbewegung schlecht-
hin, gleichgiiltig ob in jedem Fall die jugendliche Altersschicht fithrend beteiligt war2.

Ausser solchen Uberlegungen mehr allgemeiner Art riicken indessen auch einige pra-
zise oder bisher zu wenig beachtete Nachrichten das Bundschuhsymbol in die Nihe von
knabenschaftlichen und Zhnlichen Vereinigungen.

2.

Unterzichen wir zunichst ein bisher unbeachtetes Schreiben von Birgermeister und
Rat der Stadt Basel an Schultheiss und Rat von Solothurn vom z8. Dezember 1473 einer
naheren Priifung®! Der Brief weist in seinen wesentlichen Teilen folgenden Wortlauf auf:
von graf Oswalts [von Thierstein] wegen, wie der ein offen (= unverhiilltes) fénlin mit einen punt-
schuch und etlich geschrift dabi geschriben gefirt haben solle etec., figen wir uch gu wissen, daff wir
uns darumbe eigentlichen erfaren und in warheit erfunden hand, dag der genant graf Oswalt dhein
Jénlin gefiirt, sunder sust wol geriist mit 4o pferden gen Brisach geritten si(g)e, und sint i im ge-
stossen die jungen Hartman von Andlo, Turing Rich von Richenstein und Jacob von Eptingen, die
haben ein _fénlin mit dem buntschiich gefiirt, — dieselben jungen gesellen otich etliche wort an dem fénlin
gefrirt (die) uff die bulerie und nit wuff die meinung, als uch firkomens ist, dienende sint, — deshalb
solicher bandel uch nit angeben, als er an im selbs gewesen ist.

Die geschichtliche Situation, in die dieses Schriftstiick hineinzustellen ist, liegt einiget-
massen klar zu Tage. Einige Monate bevor es im Jahtre 1474 mit der burgundischen Herr-
schaft in oberrheinischen Landen zu Ende ging, war nimlich am 24. Dezember 1473 Katl
der Kiihne vom Elsass aus mit einer Heetschar von etwa 1500 Pferden in das feste Breisach
eingezogen, wo er eine Woche lang bis zum 31. Dezember Hof hielt.

Im bewaffneten Gefolge des Herzogs befand sich damals, wie’s ausdriicklich bezeugt
wird, auch Graf Oswald von Thierstein mit seinen vierzig Reitern. Und zu diesem Trupp
waren, wie gesagt, die drei jungen adeligen Herren Andlau, Eptingen und Reich von
Reichenstein gestossen. Die Anwesenheit des burgundischen Herrschers in Breisach,
die mit grossem Gepringe vor sich ging, diente der Darstellung — Demonstration —
dynastischer Machtfiille und der politisch notwendig gewordenen Stiitzung des a. 1469
eingesetzten Landvogtes Peter von Hagenbach®. So bildete zu unserm kleinen Bundschuh-

1 Vgl. etwa die Auswahl von Beispielen in H. G. Wackernagel, Altes Volkstum der
Schweiz (1956) 257f. — Es wire da noch beizufiigen, dass in den 1520er Jahten die Untet-
stiitzung des biuerlichen Aufruhrs in deutschen Landen von der Schweiz aus vor allem
durch der «Eidgenossen Knechte» erfolgte, jener eigentimlichen Kriegerschicht von
meist jugendlicher Altersstufe.

% FEine nidhere Untersuchung verdient in diesem Zusammenhang die Nachricht iiber
ein Bundschuhunternehmen, das sich zu Ende des Jahres 1522 vom Thurgau gegen das
Herzogtum Wiirttemberg richten sollte. Hier erscheinen namlich in der gleichen Vereini-
gung junge Burschen (Knaben) und Kriegsleute mit einem Bundschuhfihnlein. Eidg.
Abschiede IV 1a. S. 258f.

3 Staatsarchiv Basel, Missiven A 13 p. 283 (Conzept). Das Original ist im Staatsarchiv
Solothurn nach freundlicher Auskunft von Staatsarchivar Dr. A. Kocher nicht mehr
vorhanden.

4 Vgl. vor allem H. Witte, Der Zusammenbruch det butgundischen Herrschaft am
Oberrhein: Zeitschrift fiir Geschichte des Obertheins 2 (1887) 25 ff.; neuerdings auch die
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unternehmen die burgundische Hofhaltung vom 24. bis 31. Dezember 1473 zu Breisach
gewissermassen den Hintergrund.

Doch zurack zum Schreiben Basels an Solothurn! Daraus geht als erstes hervor, dass
man in Solothurn den Verdacht gehegt hatte, Graf Oswald von Thierstein sei es gewesen,
der ein Bundschuhfihnlein mit etlich geschrift dabi gefithrt habe. Der Argwohn der solo-
thurnischen Behorden entbehrte nicht der Berechtigung. Man vergegenwirtige sich
nimlich, dass unter allen Betitigungen des Grafen die auf den Krieg gerichtete stets im
Vordergrund gestanden hatte. Von zahllosen Kriegen «privaten» Charakters spannte
solches Tun im weiten Bogen iiber Solddienste in deutschen und welschen Landen bis
zur Teilnahme als erfolgreicher und von staatlicher Obrigkeit bestellter Fithrer in den
Schlachten von Mutten (1476, 22. Juni) und Nancy (1477, 5. Januar)l. Bei seiner Krieg-
fithrung auf eigene Faust verfiigte der Graf jeweilen iiber Verbinde von einigen zwanzig
bis zweihundert «Berufskriegerny. Ein derartiger Harst von 200 Mann war es auch, dem
zu Ende des Jahres 1465 ein rdubetisch-métrderischer Anschlag auf die Stadt Basel, eine
sogenannte « Mordnacht» missgliickte?. Das Datum dieser Mordnacht war nach der bei
der Fehdefithrung iiblichen Tradition auf Weihnachten oder genauer gesagt auf die Zeit
der Zwolf Nichte — 25. Dezember bis 6. Januar — geplant®. So erscheint es nicht verwun-
derlich, dass gegen Ende des Jahres in Solothurn die Vermutung nahe lag, Oswald von
Thierstein wolle wieder einmal mit seinen Partisanen wihrend der Zwolften ein fehdemis-
siges Unternehmen in die Wege leiten. Sichetlich hat man damals in Solothurn nicht ge-
glaubt, dass eine solche Aktion sich gegen die eigene Stadt richten wiirde. Dazu lag allein
schon darum keinerlei Anlass vor, weil den Thiersteiner Grafen zeit seines Lebens ein
freundschaftliches Verhiltnis mit Solothurn verkniipfte. Vom Jahre 1464 an verband den
Thiersteiner sogar ein Burgrecht mit der Aarestadt®. Hingegen spricht aller Anschein da-
fiir, dass von der Leitung des Solothurner Gemeinwesens bei den damals dusserst gespann-
ten Zeitliuften eine kriegerische Sonderaktion als inopportun angesehen wurde. In bezug
auf das Bundschuhfihnlein wire also im Falle des Grafen Oswald von Thierstein zu sagen,
dass es in den Augen der Solothurner Behotrden das Feld- und Bundeszeichen eines
Kriegerharstes war, der unter adeliger Fithrung eine Fehde durchzufiihren im Begriffe
stand. Soviel iiber das Bundschuhzeichen, wie es sich aus dem wie gesagt falschen Ver-
dacht Solothurns gegeniiber Oswald von Thierstein ergeben diitfte.

Noch deutlicher witd das Bild, wenn wir das damals wirklich erfolgte Bundschuh-
unternehmen der drei jungen adeligen Herren ins Auge fassen. Schon der Personal-
bestand gibt wichtigen Aufschluss. Da entstammte Hartmann (oder Hartung) von Andlau
einer alten elsissischen Ministerialensippe. Der gleiche Hartmann von Andlau wurde am
22, Juni 1476 — also zweieinhalb Jahre nach der Breisacher Bundschuhaktion vor dem
Beginn der Murtener Schlacht von Graf Oswald von Thierstein (!) mit weiteren 8o bis

aufschlussreiche Arbeit von Hildburg Brauer-Gramm, Der Landvogt Peter von Hagen-
bach (1957) 2441t

1 Uber Oswald von Thierstein vgl. Hist.-Biograph. Lexikon der Schweiz 6, 789f. und
die dort angegebene Literatur. — Zur richtigen und nicht von modernen Voraussetzungen
getriibten Beurteilung von Graf Oswald von Thierstein vgl. jetzt vor allem Otto Brunner,
Land und Hertschaft (1943), bes. 1-123 Friede und Fehde.

2 R. Wackernagel, Geschichte der Stadt Basel 2,1, 15. — Uber die Mordnichte iiber-
haupt: Ludw. Tobler, Kleine Schriften (1897) 791L.

3 Vgl. H. G. Wackernagel, Altes Volkstum der Schweiz (1956) 23. 27. 226. 293. 308f, —
Zu einem derart im Brauchtum verwurzelten Kriegswesen wire vielleicht zu erwihnen,
dass Graf Hans von Thierstein, der Vater unseres Grafen Oswald, a. 1446 seine Kriegs-
leute, mit denen er gegen die Bocke genannten eidgendssischen Freihirster zu Felde zog,
Wolfe nannte, ,,er willt die béck mit den wilfen vaben*. Klingenberger Chronik (1861) 347. —
Vgl. dazu Otto Hofler, Kultische Geheimbiinde der Germanen 1 (1934) 55f. (Wolfe).
40, A 1332 (Bicke).

4 W. Merz, Die Burgen des Sisgaus 3, 273.



Einige Hinweise auf die urspriingliche Bedeutung des «Bundschuhs» 153

300 Anwirtern zum Ritter geschlagen!. Im Jahre 1481 nahm Hartmann von Andlau - wie
auch seine beiden Genossen Jacob von Eptingen und Thiiring Reich — als Mitglied der
ritterlichen Gesellschaft im Fisch und Falken am Turnier von Heidelberg teil?, Spiter
1488-1495 und 1497-1499 versah Hartmann von Andlau das Amt eines Biirgermeisters
von Basel. Er starb 1515 als Ritter in bischéflich baslerischem Dienste®.

Der Zweite im Bunde, Thiiring Reich von Reichenstein war der Spross eines Dienst-
mannengeschlechtes der Bischife von Basel. Seit 1485 amtete er als markgriflich badischer
Landvogt auf Roteln. Wihrend des Schwabenkrieges 1499 machte er sich als Feind
Solothurns bemerkbar. Bald darauf, im Jahre 1501, beschloss Thiiring Reich von Reichen-
stein sein Leben®.

Schliesslich ist vom dritten Teilnehmer am weihnichtlichen Ritt gen Breisach von
Jacob von Eptingen — auch et gehorte einer bischoflich baslerischen Familie ministerialen
Standes an — wiederum zu melden, dass er zusammen mit dem zuerst erwihnten Hartmann
von Andlau vor der Schlacht bei Murten (1476, 22. Juni) von Graf Oswald von Thierstein
den Ritterschlag erhielt. Er starb schon am 26. Dezember 1486°.

Unzweifelhaft bildete damals die Dreiergruppe von Adeligen — tres faciunt collegium —
einen Verein im kleinen, wobei eben das Bundschuhfihnlein als Zeichen der vereins-
missigen Zusammengehorigkeit mitgefithrt wurde. — Ubrigens sollte man sich nicht vor-
stellen, als ob det Trupp gerade nur drei Reiter gezihlt hitte. Wahrscheinlich erscheint
vielmehr, dass jedem der drei Junker 1-2 Bediente folgten, womit immerhin eine kleine
Schar von 6 bis 10 Reitern beieinander war.

Jetzt erhebt sich auch die Kernfrage: stand dieses Bundschuhunternehmen auch in
engerer Beziehung zu knabenschaftlichem oder dhnlichem Wesen? Zur Beantwortung
dieser Frage ist es wohl richtig, auf die hier in Betracht kommenden Merkmale etwas
niaher einzugehen.

Uber das Alter der Edelleute fehlen prizise Angaben. Immerhin werden die drei in
unserem Dokument ausdriicklich als jung und als junge Gesellen bezeichnet,

Ausserdem kann aus dem Ritterschlag, der wie gesagt (s. o. S. 152f.) fur Hartmann
von Andlau und Jacob von Eptingen im Sommer 1476 etfolgte, fiir das Jahresende von
1473 auf ein Lebensalter von etwa achtzehn Jahren geschlossen werden. Dutrchaus wat
es Brauch, dass eine Erhebung zur Ritterwiirde bei normalem Ablaufe der ritterlichen
Laufbahn mit ungefihr zwanzig Jahren zu geschehen pflegte®. Schliesslich waren zu
Ende 1473 alle drei Abenteurer nicht nur jung, sondern noch unverheiratet.

Weiter erscheint als beachtenswertes Kennzeichen, dass der Zusammenschluss der drei
Adeligen damals nicht dem blossen Spiel des Zufalls entsprang. Alle drei gehorten, wie’s
schon bemerkt war, vielmehr Geschlechtern des oberrheinischen Landes an, die seit Altets
het, sichetlich schon seit dem 13. Jahthundert, durch Verwandtschaft und durch vielfach
gemeinsames Schicksal eng miteinander verbunden waren. Hs wire etwa zu erwihnen,
dass in der Schlacht bei Sempach (1386) auf Ssterreichischer Seite nicht weniger als drei
Herren von Andlau und sieben Herren von Eptingen den Schlachtentod erlitten?.

Ubrigens hatten sie noch weiteres gemeinsam. Nicht nur empfingen Hartmann von
Andlau und Jacob von Eptingen vor Murten gleichzeitig den Ritterschlag (s.o. S. 152f.),

1 Die Zahlenangaben sind hier merkwiirdig schwankend. vgl. Diebold Schilling,
Berner Chronik 2 (ed. G. Toblet) 47, 4. — Basler Chroniken 3 (Knebel) 16.

2 G. Riixner, Anfang...des thurnirs (1530) fol. 327 — Statt Thiiring Reich von Reichen-
stein heisst es iibrigens bei Riixner — zweifellos filschlich — Dietrich R. v. R.

3 Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz 1, 369.

4 W. Merz, Oberrheinische Stammtafeln 46.

5 Genealog. Handbuch zur Schweizer Geschichte 3, 111f. (Eptingen verf. von Aug.
Burckhardt).

6 Dariiber etwa W. Wackernagel, Die Lebensalter. Ein Beitrag zur vergleichenden
Sitten- und Rechtsgeschichte (1862) 5711

7 Th. von Liebenau, Die Schlacht bei Sempach (1886) 102ff. — Basel, Denkschrift

(1957) 61.
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sondern noch 1481 treten alle drei als Mitglieder der Gesellschaft im Fisch und Fal-
ken am Turnier von Heidelberg (s.0. S. 153) auf. Endlich verdient noch Erwihnung,
dass 1478 Thiiring Reich und Hartmann von Andlau Schwiger wurden. Hartmann von
Andlau heiratete die Schwester Thiiring Reichs Clarannal.

Gleichaltrige Jugendlichkeit (Ledigkeit) der Teilnehmer und Abstammung aus dem-
selben gleichgearteten Kreise bilden zweifellos wesentliche personelle Grundlagen fiir
eine Vereinigung knabenschaftlicher Art.

Soweit es sich tbersehen ldsst, sind freilich die besonderen Formen der Vergesell-
schaftung in den jugendlichen Adelsschichten noch nie genauer untersucht worden,
wenigstens in unseren Gegenden und zu spitmittelaltetlicher Zeit nicht2®. Die Tatsache
ist freilich nicht zu bezweifeln, dass im Verlaufe det eidgendssischen Geschichte die jungen
Adeligen vor oder gleich nach Empfang des Ritterschlages — also um das zwanzigste
Altersjahr herum (s.o. S. 152f.) — als ein militirisch sehr aktives Element in Erscheinung
getreten sind. Vor der Schlacht bei Laupen (1339) werfen die eben zu Rittern geschlagenen
jungen Herren wie im Spiele die Schwerter in die Luft und stiitzen sich so auf das berni-
sche Heer3. Bei Sempach (1386): worent under des berzogen volke vil junger edeler lite, die wolltent
ritter sin worden und ire frumekeit erzougen, und ileten ouch unfiirsibtekliche fiir die anderen, und
schromwent fiber die Switzer: men sollte die bueben erstechent. Fir die Mitte des 15. Jahrhunderts
schliesslich berichtet der Zurcher Chronist Gerold Edlibach, dass unter dem &sterreichi-
schen Adel die jungen Edeln sich als Gegner der Eidgenossen hervortaten®.

Endlich verband die jungen und unverheirateten Adeligen neben der Kriegfithrung ihre
rege Teilnahme an den Turnieren, wo im gentilen Kreis Kampfspiel und Frauendienst mit
karnevalistischem Treiben sich aufs innigste zu vermischen pflegte®.

Richten wir wiederum unsern Blick auf das kleine Bundschuhunternehmen von 1473,
so offenbaren sich indessen nicht bloss in det gesellschaftlichen Struktut, sondern auch
in der Verhaltensweise einige Besonderheiten knabenschaftlicher Art. Da wire erstens
daran zu erinnern, dass auf dem Fihnlein etliche Worte die Buhlerei betreffend geschrie-
ben waren. Kein Zweifel, dass auf ein Verhalten gezielt wird, das mit dem Ritte der drei
jungen Adeligen an den burgundischen Hof zu Breisach im Spiele war. Schliesslich sollte
auch das Datum des Jahresendes 1473 nicht unbeachtet gelassen werden. Fiel doch die
ganze Breisacher Veranstaltung auf die erste Hilfte der Zwolf Nichte vom 25. bis 31. De-
zember (s.0. S. 151), neben der eigentlichen Fastnachtszeit die wichtigste Periode im Jahr
tiir maskenhafte karnevalistische Veranstaltungen (legale Anarchie, “period of licence,
mistule” usw.). So werden mit der Buhlerei, man kénnte hier auch sagen mit der gruppen-
weisen Beziehung zum weiblichen Geschlecht und der Abwicklung des Unternehmens
innerhalb der Zwolf Nichte jedenfalls Lebensdusserungen sichtbar, die zu den hervor-
stechenden Merkmalen knabenschaftlicher Vereinigung gehéren?.

L . Merz, Oberrhein. Stammtafeln 46.

2 Vgl. fiir den normannischen Bereich im Hochmittelalter die héchst aufschlussreichen
Beobachtungen von Ulrich Helfenstein iiber das kriegerisch revolutionire Treiben adeli-
ger Jugendbiinde (Generationenkonflikte im Mittelalter: SAVk 52 [1956] 159fF.) und
ausfithtlicher vom gleichen Verf.: Beitrige zur Problematik der Lebensalter in der mitt-
leren Geschichte (1952) 471

3 Conflictus Laupensis (bei C. Justinger, Bern. Chronik [1871] 309).

4 Jakob Twinger von Konigshofen, Chronik, abgedruckt bei Th. von Liebenau,
Sempach (1386) 117. — In der Schweizerchronik des Luzerners D. Schilling (1932) Taf. 11
ist abgebildet, wie auf osterreichischer Seite geharnischte Ritter fechten, die statt der
gewdhnlichen Visiete seht naturalistische Gesichtsmasken tragen. Nicht ganz ausge-
schlossen, dass damit die kampfestollen jungen Edelleute dargestellt werden sollen.

5 Chronik (1847) 58f.

8 Die Teilnahme vielet lediger junger Minner am Turnier von Schaffhausen im Jahre
1436 hebt z.B. ein kluger spanischer Beobachter ausdriicklich hervor (K. Stehlin, ... Tur-
niet Schaffhausen 1436: Basler Zeitschrift 14 [1915] 164).

7 Nach der vorliegenden Ubetlieferung fanden damals zu Ende 1473 in Breisach am
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In volkskundlicher Sicht kénnte es vielleicht einige Schwierigkeit bereiten, dass der
Bundschuh im Jahre 1473 im Kreise von jungen Adeligen und nicht in den Bereichen
schlichten Bauern- oder Biirgervolkes als Feldzeichen erscheint. Aber ein solches Zeichen
war damals nicht unbedingt ein Merkmal bescheidener Volksschichten. Es gibt da eine
Nachricht beim Chronisten Aegidius Tschudil (1505-1572), deren vollstindige Wiedergabe
hier folgen soll: diff 13712 jars hattend graf Hanff von Thierstein, herr Hermann von Bechburg
und herr Burckard Senn, beid fryberren ein pundtschuch mit einandern gemacht, und beroubtend die
kouff liit, die mit ir kouffmannschaft von weltschen landen harufl furend, namend inen ire giiter mit
gwalt wider gott und recht, einem kouffmann allein ward acht centner saffran genommen und geschach
dise roubery meistenteils ab der vesti Falkenstein, die in der ClufS, als man uber den obern Howen-
stein fart, ligs3.

Bei unserer Fragestellung erscheint nun bemerkenswert, dass der Glarner Chronist
eine kleine Gruppierung von adeligen Kriegsleuten, die eine riuberische Fehdehand-
lung ins Werk gesetzt hatten, als Bundschuh bezeichnet. Fand Aegidius Tschudi den Aus-
druck bereits in dem von ihm benutzten mediaevalen Quellenmaterial? Aber wenn das
auch nicht der Fall sein sollte, so verdient es festgehalten zu werden, dass noch um die
Mitte des 16. Jahrhunderts einem hervorragenden Kenner mittelalterlichen Lebens bei
einem durchaus unbiduerischen Anlass der Ausdruck Bundschuh in die Feder floss.

4.
Wit beschliessen unsern kurzen Uberblick. Um die urspriingliche Bedeutung des
Bundschuhs als Zeichen knabenschaftlicher Vereinigung so, wie es W.-E. Peuckett vot-
geschlagen hatte (s.o. S. 150), in ihrem ganzen Umfange zu umreissen, geniigen die von
uns beigebrachten Beispiele selbstverstindlich nicht. Angesichts der vielschichtigen, z.T.
nicht leicht zuganglichen Uberlieferung (in der archivalischen Dokumentation!) erweisen
sich vielmehr weitere Untersuchungen als unbedingt notwendig. Die paar von uns beige-
brachten Belege mogen lediglich darauf hinweisen, dass einst das « Bundschuhwappen»
auch von knabenschaftlichen und dhnlichen Verbinden als Feldzeichen zu fehdemdssigen
und karnevalistischen Unternehmungen gefiihrt wurde, zu Unternehmungen, an denen —
man datf schon sagen merkwiirdigerweise — nicht das bduetrliche, sondern das adelige
Element massgebend beteiligt war?.

burgundischen Hof keinerlei festliche Veranstaltungen statt, an denen sich unsere drei
jungen Adeligen hitten beteiligen konnen. Vgl. Hildburg Brauer-Gramm, Der Landvogt
Peter von Hagenbach (1957) 247. — Indessen fragt es sich, ob hier — wie’s ja so oft der
Fall zu sein pflegt — die Quellen den ganzen Tatbestand wiedergeben. In eben demselben
Breisach finden zwei Monate spiter bei der Hofhaltung des burgundischen Landvogtes
Peter von Hagenbach zur Fastnachtszeit Maskentinze, Burgenstiirmen und Scheinturniere
statt (Brauer a.a.0. 279f.), alles Verrichtungen, die mit dem brauchtiimlichen Leben
der Jugend aufs engste zusammenhingen.

1 Chronicon Helveticum 1 (1734) 476.

2 Vielmehr 1374.

3 An dem Unternehmen — dem sogenannten Safrankriege — beteiligten sich ausser den
drei von Tschudi genannten Adelsherren noch weitere Edelleute — unter ihnen ein Kon-
rad von Eptingen — nebst einer Schar von Kriegsknechten. — R. Wackernagel, Geschichte
der Stadt Basel 1, 288f. Ferd. Eggenschwiler, Zur Geschichte der Freiherren von Bech-
burg (1907)81ff. — Zum historisch richtigen Verstindnis des ganzen Vorgangs vor al-
lem das schon (o. S. 152,1) zitierte Werk von O. Brunner, Land und Herrschaft.

4 Uber Schuhe und Beinkleidung als Vereinszeichen gedenkt der Verf. sich gelegent-
lich noch zu dussern. Da sollen auch tber den Bundschuh als stindische Fussbekleidung
genauere Angaben gemacht werden.



	Einige Hinweise aud die ursprüngliche Bedeutung des "Bundschuhs"

